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kar177, die Erklärung über Fortschritt und Entwicklung auf so-
zialem Gebiet178, die Allgemeine Erklärung über die Ausrot-
tung von Hunger und Mangelernährung179, die Erklärung über
das Recht auf Entwicklung180 und die Erklärung der vom
11. bis 13. Dezember 2007 in New York abgehaltenen Ge-
denk-Plenartagung auf hoher Ebene zur Weiterverfolgung der
Ergebnisse der Sondertagung über Kinder181 sowie das Ergeb-
nisdokument der vom 20. bis 22. September 2010 in New York
abgehaltenen Plenartagung der Generalversammlung auf ho-
her Ebene über die Millenniums-Entwicklungsziele182,

mit Dank Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge-
neralsekretärs über die Fortschritte bei der Erfüllung der in
dem Ergebnisdokument der siebenundzwanzigsten Sonderta-
gung der Generalversammlung eingegangenen Verpflichtun-
gen183 und über den Stand des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes und die in der Versammlungsresolution
65/197 aufgeworfenen Fragen184 sowie von dem Bericht der
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs über Gewalt gegen
Kinder185 und dem Bericht der Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte186, deren
Empfehlungen unter voller Berücksichtigung der Auffassun-
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hütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels,
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Überein-
kommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität189 begünstigen wird, 

I

Durchführung des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes und der dazugehörigen Fakultativprotokolle

1. bekräftigt die Ziffern 1 bis 6 ihrer Resolution
65/197 und fordert die Staaten nachdrücklich auf, sofern sie
es noch nicht getan haben, mit Vorrang Vertragsparteien des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes168, seines Fa-
kultativprotokolls betreffend den Verkauf von Kindern, die
Kinderprostitution und die Kinderpornografie190 und seines
Fakultativprotokolls betreffend die Beteiligung von Kindern
an bewaffneten Konflikten191 zu werden und sie vollständig
durchzuführen;

2. begrüßt die Bemühungen des Generalsekretärs zu-
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2005 über Kinder, die mit HIV und Aids leben oder davon be-
troffen sind, und fordert alle Staaten und die internationale
Gemeinschaft auf, ein Umfeld zu schaffen, in dem das Wohl-
ergehen des Kindes gewährleistet ist, namentlich indem sie
die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet verstär-
ken und ihren früher eingegangenen Verpflichtungen nach-
kommen, in Bezug auf die Beseitigung der Armut, das Recht
auf Bildung und Maßnahmen zur Förderung der Menschen-
rechtserziehung in einer der Entwicklung des Kindes entspre-
chenden Weise, das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an
körperlicher und geistiger Gesundheit, auch durch Anstren-
gungen zur Verbesserung der Lage mit HIV und Aids leben-
der oder davon betroffener Kinder und zur Beseitigung der
Mutter-Kind-Übertragung des HIV, das Recht auf Nahrung
für alle und das Recht auf einen angemessenen Lebensstan-
dard, einschließlich Wohnung und Bekleidung;

11. ist sich dessen bewusst, dass die Erreichung der in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der Millenniums-Entwicklungsziele, aufgrund der weltweiten
Finanz- und Wirtschaftskrise gefährdet ist, die mit mehreren
miteinander verknüpften globalen Krisen und Herausforde-
rungen wie der Nahrungsmittelkrise und der anhaltenden Er-
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Verhütung und Abschaffung des Verkaufs von Kindern, 
der Kinderprostitution und der Kinderpornografie

20. bekräftigt außerdem die Ziffern 48 bis 50 ihrer Re-
solution 63/241 und fordert alle Staaten auf, alle Formen des
Verkaufs von Kindern, so auch zur Übertragung von Organen
des Kindes zu Gewinnzwecken, die Kindersklaverei, die ge-
werbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern, die Kinder-
prostitution und die Kinderpornografie zu verhüten, unter
Strafe zu stellen, zu verfolgen und zu ahnden, mit dem Ziel,
diese Praktiken und die Nutzung des Internets und anderer In-
formations- und Kommunikationstechnologien für diese
Zwecke zu unterbinden, das Bestehen eines Marktes zu be-
kämpfen, der kriminelle Praktiken dieser Art begünstigt, und
Maßnahmen zu ergreifen, um die diese Praktiken fördernde
Nachfrage zu unterbinden, sowie den Bedürfnissen der Opfer
wirksam Rechnung zu tragen und wirksame Maßnahmen ge-
gen die Kriminalisierung von Kindern zu ergreifen, die Opfer
von Ausbeutung sind;

21. fordert alle Staaten auf, Programme und Politiken
zum Schutz von Kindern vor Missbrauch, sexuellem
Missbrauch, sexueller Ausbeutung, gewerbsmäßiger sexuel-
ler Ausbeutung, Kinderprostitution, Kinderpornografie, Kin-
dersextourismus und Kindesentführung zu erarbeiten und
durchzuführen, und fordert die Staaten auf, Strategien mit
dem Ziel umzusetzen, alle von diesen Rechtsverletzungen be-
troffenen Kinder ausfindig zu machen und ihnen beizustehen;

22. fordert alle Staaten außerdem auf, in Zusammen-
arbeit mit den maßgeblichen Interessenträgern die erforderli-
chen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen zu erlas-
sen und durchzusetzen, um die Verbreitung von Kinderporno-
grafie, einschließlich der Darstellung des sexuellen
Missbrauchs von Kindern, über das Internet und in allen an-
deren Medien zu verhindern und dabei sicherzustellen, dass
geeignete Mechanismen für die Meldung und Entfernung der-
artigen Materials vorhanden sind und dass seine Urheber,
Verteiler und/oder Sammler strafrechtlich verfolgt werden;

Von einem bewaffneten Konflikt betroffene Kinder

23. bekräftigt die Ziffern 51 bis 63 ihrer Resolution
63/241, verurteilt auf das Entschiedenste alle Rechtsverlet-
zungen und Missbrauchshandlungen, die an von einem be-
waffneten Konflikt betroffenen Kindern begangen werden,
und fordert in dieser Hinsicht alle Staaten und anderen an ei-
nem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien, die unter Ver-
stoß gegen das anwendbare Völkerrecht, einschließlich des
humanitären Völkerrechts, an der Einziehung und dem Ein-
satz von Kindern, systematischen Tötungen und Verstümme-
lungen von Kindern und/oder Vergewaltigungen und anderen
sexuellen Gewalthandlungen an Kindern, wiederholten An-
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„Das Vorgehen gegen Kinderarbeit forcieren“ zu berücksich-
tigen;

29. fordert alle Staaten, die die Übereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999 (Nr. 182)198 und
über das Mindestalter, 1973 (Nr. 138)199 noch nicht ratifiziert
haben, nachdrücklich auf, zu erwägen, dies zu tun;

Verwirklichung der Rechte des Kindes in der 
frühen Kindheit

30. bekräftigt die Ziffern 28 bis 45 ihrer Resolution
65/197, worin bekräftigt wird, dass die frühe Kindheit eine
entscheidende Phase für die Verwirklichung der im Überein-
kommen über die Rechte des Kindes verankerten Rechte dar-
stellt, und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die in
Ziffer 43 ihrer Resolution 65/197 dargelegten Maßnahmen
durchzuführen;

III

Die Rechte von Kindern mit Behinderungen

31. bekräftigt außerdem, dass alle Kinder mit Behin-
derungen gleichberechtigt mit anderen Kindern ihre Men-
schenrechte und Grundfreiheiten in vollem Umfang genießen
sollen, wie im Übereinkommen über die Rechte des Kindes168

und im Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen170 verankert, und dass die volle und wirksame
Durchführung dieser Übereinkünfte ein wichtiger Schritt zur
Verwirklichung der Rechte von Kindern mit Behinderungen
ist, was die Achtung vor ihren sich entwickelnden Fähigkei-
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41. erklärt erneut, dass die Staaten wirksame und ge-
eignete Maßnahmen ergreifen sollen, um zu gewährleisten,
dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen
ihre Fortpflanzungsfähigkeit behalten und dass jugendliche
Jungen und Mädchen mit Behinderungen Zugang zu altersge-
rechter und barrierefreier Information und Aufklärung haben,
einschließlich über Fragen der Fortpflanzung und der Famili-
enplanung;

42. ist sich dessen bewusst, dass Kinder mit Behinde-
rungen in Gefahrensituationen besonders verwundbar sind,
einschließlich in Situationen bewaffneter Konflikte, in huma-
nitären Notlagen und bei Naturkatastrophen, und erklärt er-
neut, dass die Staaten nach dem Völkerrecht, einschließlich
des humanitären Völkerrechts und der internationalen Men-
schenrechtsnormen, verpflichtet sind, alle erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um in solchen Situationen die Si-
cherheit und den Schutz dieser Kinder zu gewährleisten, so
auch indem sie ihre Programme zur Reaktion auf Notsituatio-
nen und ihre Unterstützungseinrichtungen überprüfen, um sie
für Kinder mit Behinderungen zugänglich zu machen;

43. fordert alle Staaten auf, in den Gesamtkontext der
Politiken und Programme zur Verwirklichung der Rechte des
Kindes für alle ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kinder
die einschlägigen Bestimmungen für die Verwirklichung die-
ser Rechte für Kinder mit Behinderungen aufzunehmen, und
insbesondere

a) fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sofern sie es
nicht bereits getan haben, mit Vorrang den Beitritt zu dem
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen und dem dazugehörigen Fakultativprotokoll200 zu
erwägen, und bittet die Organisationen der regionalen Inte-
gration, die nach dem Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen die entsprechende Zuständig-
keit besitzen, den Beitritt zu dem Übereinkommen zu erwä-
gen;

b) die maßgeblichen innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften sowie die damit zusammenhängenden Vorschriften
und Grundsätze regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustel-
len, dass die Rechte der Kinder mit Behinderungen im Ein-
klang mit dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes
und dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen vollständig geachtet, geschützt und verwirk-
licht werden; 

c) Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu
verbieten und Kindern mit Behinderungen gleichen und wirk-
samen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus
welchen Gründen, zu garantieren;

d) sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen
Zugang zu Informationen über ihre Rechte haben, einschließ-
lich im Wege der Menschenrechtsbildung und -ausbildung,

und so in der Lage sind, dazu beizutragen, Verletzungen ihrer
Rechte zu erkennen, zu verhüten und darauf zu reagieren;

e) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um zu ge-
währleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt
mit anderen Zugang zur physischen Umwelt, zu Transport-
mitteln, zu Informations- und Kommunikationstechnologien
und -systemen und zu anderen Einrichtungen und Diensten
haben, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen
Gebieten offen stehen oder für sie bereitgestellt werden;

f) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen unverzüglich
nach ihrer Geburt in ein Register eingetragen werden, ein-
schließlich durch die Beseitigung der Hindernisse, die ihre
Registrierung erschweren, und ihnen das Recht auf einen Na-
men, das Recht auf eine Staatsangehörigkeit und soweit mög-
lich das Recht, ihre Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu
werden, zu garantieren;

g) die in der Resolution 65/186 der Generalversamm-
lung vom 21. Dezember 2010 über die Verwirklichung der
Millenniums-Entwicklungsziele für Menschen mit Behinde-
rungen bis 2015 und darüber hinaus eingegangenen Ver-
pflichtungen vollständig zu erfüllen und sicherzustellen, dass
Kinder mit Behinderungen bei der Sammlung und Analyse
von Daten sichtbar werden;

h) Maßnahmen zur Sammlung und Aufschlüsselung
sachdienlicher Informationen, darunter nach Bedarf statisti-
sche Daten und Forschungsdaten, zu ergreifen, um die Hin-
dernisse zu ermitteln und zu beseitigen, denen sich Kinder mit
Behinderungen bei der Ausübung ihrer Rechte gegenüberse-
hen;

i) geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung des
Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard für Kinder
mit Behinderungen und ihre Familien sowie des gleichen Zu-
gangs zu hochwertigen und erschwinglichen Diensten, insbe-
sondere in Bezug auf Gesundheit, Ernährung, Bildung, Wohl-
fahrt, Sozialschutz, einwandfreies Trinkwasser und sanitäre
Einrichtungen, sowie zu anderen für das Wohl des Kindes un-
erlässlichen Diensten zu beschließen, umzusetzen und/oder
zu verstärken und in dieser Hinsicht besondere Aufmerksam-
keit auf die am stärksten gefährdeten und die unter besonders
schwierigen Umständen lebenden Kinder mit Behinderungen
zu richten;

j) sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen
Zugang zu einer unentgeltlichen oder erschwinglichen ge-
schlechter- und altersgerechten Gesundheitsversorgung in
derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demsel-
ben Standard haben wie andere Kinder, einschließlich im Be-
reich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, und Maß-
nahmen zum Verbot der Zwangsabtreibung und -sterilisie-
rung von Kindern aufgrund von Behinderung zu ergreifen;

k) Kindern mit Behinderungen gleichen Zugang zu
einer geeigneten, rechtzeitigen, erschwinglichen und qualita-
tiv hochwertigen Rehabilitation innerhalb der bestehenden
Gesundheitsinfrastruktur zu gewährleisten und die Bereitstel-
lung gemeindenaher Rehabilitationsdienste im Einklang mit

200 Ebd., Vol. 2518, Nr. 44910. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
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dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen zu verbessern;

l) sicherzustellen, dass die für Kinder mit Behinde-
rungen zuständigen kommunalen und zivilgesellschaftlichen
Institutionen, Dienste und Einrichtungen die nationalen und
lokalen Qualitätsnormen, insbesondere auf den Gebieten Ge-
sundheit und Sozialschutz, einhalten, und Schulungspro-
gramme auszuarbeiten, die gewährleisten, dass für die Inte-
gration von Kindern mit Behinderungen kompetentes, geeig-
netes und gut ausgebildetes Personal vorhanden ist;

m) Strategien zu entwickeln oder in bestehende Stra-
tegien Maßnahmen zu integrieren, die die Verhütung und Be-
seitigung aller Formen der Gewalt gegen Kinder mit Behinde-
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b) die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für
Kinder und bewaffnete Konflikte zu ersuchen, der General-
versammlung und dem Menschenrechtsrat auch weiterhin
Berichte über die in Erfüllung ihres Mandats durchgeführten
Maßnahmen samt Informationen zu ihren Feldbesuchen so-
wie über die im Rahmen der Agenda betreffend Kinder und
bewaffnete Konflikte erzielten Fortschritte und nach wie vor
bestehenden Probleme vorzulegen;

c) die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs über
Gewalt gegen Kinder zu ersuchen, der Generalversammlung
und dem Menschenrechtsrat auch weiterhin jährliche Berich-
te über die in Erfüllung ihres Mandats durchgeführten Maß-
nahmen samt Informationen zu ihren Feldbesuchen sowie
über die im Rahmen der Agenda betreffend Gewalt gegen
Kinder erzielten Fortschritte und nach wie vor bestehenden
Probleme vorzulegen;

d




